
Bekanntmachung des Jahresabschlusses
der OGM Oberhausener Gebäudemanage-
ment GmbH  für das Geschäftsjahr 2013

1. Die OGM Oberhausener Gebäudemanagement
GmbH hat den Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2013 fristgerecht aufgestellt und durch
die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf, prüfen lassen.

Diese hat den nachfolgenden uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -
unter Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht der OGM Oberhausener Gebäudemana-
gement GmbH, Oberhausen, für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den
ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertra-
ges liegen in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-
genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen
geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezem-
ber 2013 der OGM Oberhausener Gebäude-
management GmbH, Oberhausen, haben wir in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer
Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

Düsseldorf, 18. März 2014 

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Eckmann Meier
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

2. Die Gesellschafterversammlung hat am 15.07.2014
den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013
festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss
in Höhe von 871.585,12 € in die Bilanz einzustellen
und mit den bestehenden Verlustvorträgen zu ver-
rechnen. 500.000,00 € werden an die Gesellschafte-
rin Stadt Oberhausen ausgeschüttet, wobei die Aus-
zahlung dieser Ausschüttung unter den Vorbehalt
ausreichender Liquiditätsreserven bei der OGM
gestellt wird.

3. Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts
kann bis zum 31.08.2014 jeweils von Montag bis
Donnerstag in der Zeit von 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr
bei der OGM Oberhausener Gebäudemanagement
GmbH, Bahnhofstr. 66, 46145 Oberhausen,
Gebäudeteil D, Raum D 516, eingesehen werden.

Oberhausen, 04.08.2014

OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH

gez. gez.
Hartmut Schmidt Horst Kalthoff
Geschäftsführer Geschäftsführer
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Fischerprüfung

Am 10. und 11. November 2014 führt die Stadt
Oberhausen als Untere Fischereibehörde Fischerprü-
fungen durch.

Die Anträge auf Zulassung zur Prüfung können bei der
Unteren Fischereibehörde, Bereich Bürgerservice,
Öffentliche Ordnung, Technisches Rathaus, Bahnhof-
straße 66, Zimmer B 408, abgeholt werden. Sie sind
spätestens bis zum 10. Oktober 2014 wieder einzurei-
chen.

Die Prüfungsgebühr beträgt 50,00 EUR.

Die Fischerprüfung besteht aus einem theoretischen
und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil
erstreckt sich auf die Bereiche:

Allgemeine und spezielle Fischkunde, Gewässerkunde
und Fischhege, Natur- und Tierschutz, Geräte- und
Gesetzeskunde. 

Im praktischen Teil sind Angelgeräte für den Fischfang
waidgerecht zusammenzubauen sowie Fischarten zu
erkennen.

Lehrgänge und Vorbereitungen für die Fischerprüfung
werden u. a. auch von ortsansässigen Vereinigungen
der Freizeitfischerei durchgeführt.

Der Oberbürgermeister
Untere Fischereibehörde

Im Auftrag

gez.:
H. Ohletz

Öffentliche Bekanntmachung der Geneh-
migung des Änderungsverfahrens 08 GE
(ehem. Bergmannsglück) zum Regionalen
Flächennutzungsplan der Planungsge-
meinschaft Städteregion Ruhr

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen,
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in
ihren Sitzungen vom 01. bis 28.03.2012 die folgende
Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan für die
Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr be-
schlossen:

08 GE (ehem. Bergmannsglück)

Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum
Regionalen Flächennutzungsplan mit Erlass vom
10.04.2014 gemäß § 39 Abs. 2 Landesplanungsgesetz
NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Januar 2013
(GV. NRW. S. 33), im Einvernehmen mit den fachlich
zuständigen Landesministerien und im Benehmen mit
dem Regionalverband Ruhr genehmigt. Von der
Genehmigung ausgenommen wird die Teilfläche der neu
vorgesehenen Darstellung einer gewerblichen Bauflä-
che westlich der Bergmannsglückstraße. Die bisherige
Darstellung des Regionalen Flächennutzungsplans

(Gemischte Baufläche) bleibt für diesen Teilbereich
bestehen.

Gemäß § 14 Satz 3 LPlG in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07.04.2010 (GV. NRW S. 212) in
Verbindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) wird
die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan -
einschließlich Textteil / Begründung, Umweltbericht und
der Zusammenfassenden Erklärung - bei der Staats-
kanzlei des Landes NRW (Landesplanungsbehörde),
dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde)
sowie den Städten 

• Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-
Straße 19, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

• Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für
Stadtplanung und Bauordnung

• Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer, Gold-
bergstraße 12, Referat 61 - Stadtplanung und
Bauordnung

• Herne, Rathaus Wanne, Rathausstraße 6, Fachbe-
reich Stadtplanung und Bauordnung

• Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-
Böckler-Platz 5, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht
und Stadtentwicklung

• Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahn-
hofstraße 66, Dezernat 4, Bereich 5-1/ Stadtplanung

zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei
den einzelnen Städten während der öffentlichen
Dienststunden Auskunft erteilt.
Alle Planunterlagen können darüber hinaus auf der
Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 www.staedte-
region-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungs-
plan.html eingesehen werden.

Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan
wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch die
Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der
gesonderten öffentlichen Bekanntmachung durch die
Landesplanungsbehörde im Gesetz- und Verordnungs-
blatt NRW Ziel der Raumordnung.

Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz
(ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986),
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31.
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), sind Ziele der Raumordnung
von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrneh-
mung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen zu beachten. Grundsätze
sind nach Maßgabe des § 4 ROG von den öffentlichen
Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher
Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen zu berücksichtigen.

Hinweise:

I. Gemäß § 12 Absatz 5 Raumordnungsgesetz wird auf
Folgendes hingewiesen:
Unbeachtlich werden
1. eine nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 beachtliche

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung von Absatz 2
beachtliche Verletzung des § 8 Abs. 2 Satz 1,

3. nach Absatz 3 beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,

4. eine nach Absatz 4 beachtliche Verletzung der
Vorschriften über die Umweltprüfung,
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung der Änderung des Regionalen
Flächennutzungsplans gegenüber dem Regional-
verband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.

II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Regionalen Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach
Bekanntmachung der Änderung schriftlich gegenü-
ber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen,
Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.

III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden
Fassung wird darauf hingewiesen, dass die
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung gegen die Änderung des
Regionalen Flächennutzungsplans nach Ablauf eines
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich

bekannt gemacht worden,
c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse

zur Änderung vorher beanstandet oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der

Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne,
Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 21.08.2014

Wehling
Oberbürgermeister

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 16 vom 1. September 2014

217



Herausgeber:
Stadt Oberhausen, Der Oberbürgermeister,
Pressestelle, Virtuelles Rathaus,
Schwartzstraße 72, 46042 Oberhausen,
Telefon 0208 825-2116
Online-Abonnement zum Jahresbezugs-
preis von 16,-- Euro,
Post-Abonnement zum Jahresbeszugs-
preis von 28,-- Euro
das Amtsblatt erscheint zweimal im
Monat

K 2671

Postvertriebsstück

- Entgelt bezahlt - 

DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 9,--
Euro, für sechs Monate 18,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 5. September 2014
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst / Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Herbst 2014

nimmt der Bereich 0-8 Kunst / Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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